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SEVERIN DERHILGER/HERBE ALB

Öömische Erlässe

Kongregation für die Glaubenslehre, byzantinischen Ritus der Ischechi-
rklärung ZUr Geheimkirche  44 schen Republik iılligte mıt einer be-
iın der TIschechischen epubli dingten Weihe der Prämonstraten-
V( Februar 2000 serabtei Zeliv)

Ein Teil der 1SCHNOIfe und Priester hat
einer bereits mıiıt 11 Februar 2000 aber diese VO.: aps approbierten

datierten Erklärung bringt die Jau- Normen nıicht akzeptiert, da G1E
benskongregation einige Klarstellun- der (neuerlichen) „bedingungsweisen”“
gen hinsichtlich der Zeıt des kom- Weihe einen angel Vertrauen
munistischen egimes Gebiet der seitens des eiligen Stuhls sahen,

en 6S1Ee VO  - ihrer gültigen rdi-(heutigen) Ischechischen epubli g-
heim (im Untergrund) geweihten natıon überzeugt SInd. „Abgesehen
1SCHOfe und Priester. Darin werden davon gab auch psychologische Mo-
die bereits erzielten Fortschritte die- ve, die respektieren sSind, WE S1e
SCr Problematik, aber auch och be- auch nıicht geteilt werden können.“
Stehnende Fragen und Schwierigkeiten Irotz vieler Gespräche konnten S1e
urz enann!: Der Heilige 5  Tn Vel- cht VO  5 der Notwendigkeit der g_
SUC nämlich muıt der nötigen Sensi1ibi- nannten Vorgehensweise überzeugt

werden,1ta gerade denjenigen entgegenZu- obwohl SCHNAUC Nachfor-
kommen, die aus Gewissensgründen schungen ergeben aben, ass tat-
bislang die VO.  5 diesem Dikasterium sächlich Einzelfällen Grund ZUIN

vorgeschlagenen Lösungen cht ak- Zweiftel der Gültigkeit der eihen
zeptieren konnten, wobei sich ibt, insbesondere Fall jener UrCc.
bewusst ist, ass Personen etrifft, Bischof Felix Maria Davidek ffen
die während der dunklen Zeit des bleibt insbesondere auch die rage der
Kommunısmus oft sehr Schweres e_ verheirateten 1SCHNOTe, da weder das
dulden ussten. atholische Kirchenrecht des lateinı1-
Etw. 5() geheim geweihte, zölibatäre schen WI1e orjentalischen Ritus och die
Priesteren sich bisher der NtscCNel- alte radıtıon der orthodoxen tchen

eine Vereinbarkeit des Bischofsamtesdung des Papstes bezüglich einer Ilbe-
mit dem estanı: kennen. Die ihnendingten Weihe“ den Fall einer

eventuellen Ungültigkeit) unterworften VO aps bislang angebotenen LöÖö-
und wurden den pastoralen Dienst sungsvorschläge wurden VO  a den Be-

‘oOifenen nıicht als ausreichend CIHLLD-der Jjeweiligen Diözesanbischöfe g_
stellt. Darüber hinaus wurde durch funden
den aps auch die juristische Situation einem eigenen Abschnitt werden
VO'!  a geheim geweihten, aber verhei- schliefßlich Trel ärungen getroffen:
rateten Priestern des lateinischen Kıtus a) Der Ausdruck „Geheimkirche“
insofern reguliert, als 1997 deren (Chiesa clandestina der „Katakom-
echsel ZU. xXxarcha des slavısch- be ist nicht gerechtfertigt, da
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Römische Erlässe 

Kongregation für die Glaubenslehre, 
Erklärung zur "Geheimkirche" 
in der Tschechischen Republik 
vom 11. Februar 2000 

In einer bereits mit 11. Februar 2000 
datierten Erklärung bringt die Glau­
benskongregation einige Klarstellun­
gen hinsichtlich der zur Zeit des kom­
munistischen Regimes im Gebiet der 
(heutigen) Tschechischen Republik ge­
heim (im Untergrund) geweihten 
Bischöfe und Priester. Darin werden 
die bereits erzielten Fortschritte in die­
ser Problematik, aber auch noch be­
stehende Fragen und Schwierigkeiten 
kurz benannt. Der Heilige Stuhl ver­
sucht nämlich mit der nötigen Sensibi­
lität gerade denjenigen entgegenzu­
kommen, die aus Gewissensgründen 
bislang die von diesem Dikasterium 
vorgeschlagenen Lösungen nicht ak­
zeptieren konnten, wobei man sich 
bewusst ist, dass es Personen betrifft, 
die während der dunklen Zeit des 
Kommunismus oft sehr Schweres er­
dulden mussten. 
Etwa 50 geheim geweihte, zölibatäre 
Priester haben sich bisher der Entschei­
dung des Papstes bezüglich einer "be­
dingten Weihe" (für den Fall einer 
eventuellen Ungültigkeit) unterworfen 
und wurden in den pastoralen Dienst 
der jeweiligen Diözesanbischöfe ge­
stellt. Darüber hinaus wurde durch 
den Papst auch die juristische Situation 
von 22 geheim geweihten, aber verhei­
rateten Priestern des lateinischen Ritus 
insofern reguliert, als er 1997 deren 
Wechsel zum Exarchat des slavisch-

byzantinischen Ritus in der Tschechi­
schen Republik billigte (mit einer be­
dingten Weihe in der Prämonstraten­
serabtei Zeliv). 
Ein Teil der Bischöfe und Priester hat 
aber diese vom Papst approbierten 
Normen nicht akzeptiert, da sie in 
der (neuerlichen) "bedingungsweisen" 
Weihe einen Mangel an Vertrauen 
seitens des Heiligen Stuhls sahen, 
während sie von ihrer gültigen Ordi­
nation überzeugt sind. "Abgesehen 
davon gab es auch psychologische Mo­
tive, die zu respektieren sind, wenn sie 
auch nicht geteilt werden können." 
Trotz vieler Gespräche konnten sie 
nicht von der Notwendigkeit der ge­
nannten Vorgehensweise überzeugt 
werden, obwohl genaue Nachfor­
schungen ergeben haben, dass es tat­
sächlich in Einzelfällen Grund zum 
Zweifel an der Gültigkeit der Weihen 
gibt, insbesondere im Fall jener durch 
Bischof Felix Maria Davidek. Offen 
bleibt insbesondere auch die Frage der 
verheirateten Bischöfe, da weder das 
katholische Kirchenrecht des lateini­
schen wie orientalischen Ritus noch die 
alte Tradition der orthodoxen Kirchen 
eine Vereinbarkeit des Bischofsamtes 
mit dem Ehestand kennen. Die ihnen 
vom Papst bislang angebotenen Lö­
sungsvorschläge wurden von den Be­
troffenen nicht als ausreichend emp­
funden. 
In einem eigenen Abschnitt werden 
schließlich drei Klärungen getroffen: 
a) Der Ausdruck "Geheimkirche" 
(Chiesa clandestina) oder "Katakom­
benkirche" ist nicht gerechtfertigt, da 
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die Priester (derzeit) gesellschaftlich bekannt geworden, schlieflich aber
voll integriert sind und alle soOz1lalen auch selbst publiziert worden iSst,
Freiheiten nutzen können. Man OnNnnte wenngleic. aufgrund „ihrer begrenz-
die „Verborgenheit“ lediglich auf ihre ten Zielsetzung193  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  die Priester (derzeit) gesellschaftlich  bekannt geworden, schließlich aber  voll integriert sind und alle sozialen  auch selbst publiziert worden ist,  Freiheiten nützen können. Man könnte  wenngleich aufgrund „ihrer begrenz-  die „Verborgenheit“ lediglich auf ihre  ten Zielsetzung ... nicht amtlich in den  Acta Apostolicae Sedis“. Ähnlich wie  Sakramentenspendung in Privathäu-  sern an kleine Gruppen von Anhän-  bei der erstgenannten „Erklärung“, de-  gern beziehen. b) Diese Messen, Sakra-  ren lehramtliches Gewicht durch die  mente und liturgischen Handlungen  besondere päpstliche Genehmigungs-  sind verboten. Wer sich der Autorität  formel speziell mitbestimmt ist, han-  des Papstes und der Bischöfe entzieht,  delt es sich auch bei dieser „Note“, die  zelebriert unerlaubt. c) Angesichts der  „von Papst Johannes Paul II. in der  Bedenken bezüglich der Ordination  Audienz vom 9. Juni 2000 gutgeheißen  bestimmter Bischöfe und Priester blei-  (approvata) wurde und deren Aussa-  ben auch hinsichtlich der Gültigkeit  gen deshalb als verbindlich (autorevoli  ihrer Messen und der von ihnen ge-  e vincolanti) anzusehen sind” (Begleit-  spendeten Sakramente (besonders der  schreiben des Kardinalpräfekten J. Rat-  Beichte) Zweifel. Eine bedingungs-  zinger), geht es dabei um ein Doku-  weise Konsekration beziehungsweise  ment des universalen Lehramtes, das  Ordination soll genau diese Bedenken  „nicht einfach vergleichbar ist mit  ausräumen, wie den Betroffenen aus-  einem Akt administrativer oder rein  führlich erklärt wurde.  jurisdiktioneller Natur”  (Erzbischof  T. Bertone bei der Präsentation von  Am Ende steht der dringliche Wunsch  nach einer Verbesserung der Lage so-  Dominus Jesus), wobei es hier aller-  wie ein Appell beziehungsweise eine  dings von seiner Intention her „nur“  um Förderung einer theologisch rich-  Einladung zur Einheit unter der Füh-  rung des Papstes bei Akzeptanz der  tigen Terminologie gehen soll.  bestehenden Regelungen. Die tschechi-  Hintergrund der Klarstellung ist, dass  schen Bischöfe und der Apostolische  der Begriff „Schwesterkirchen“, der in  vielen lehramtlichen Texten und Aus-  Nuntius seien jedenfalls bereit, zu die-  ser Einheit das Ihre beizutragen.  sagen zur Förderung der Kirchenein-  heit verwendet wird, „um das beste-  Kongregation für die Glaubenslehre:  hende Band zwischen der Kirche von  Note über den Ausdruck „Schwester-  Rom und den orthodoxen Kirchen dar-  kirchen“ vom 30. Juni 2000  zustellen“”, in jüngeren Veröffentli-  Offenbar nicht nur im zeitlichen Zu-  chungen oder theologischen Stellung-  sammenhang mit der von der Glau-  nahmen im Rahmen des ökumenischen  benskongregation  herausgegebenen  Dialogs in mehrfacher Weise ausge-  „Erklärung über die Einzigartigkeit  weitet wurde: zum einen, indem er  missverständlich sowohl auf die katho-  und die Heilsuniversalität Jesu Christi  und der Kirche“ (Dominus Jesus vom  lische als auch auf die orthodoxe Kir-  5. September 2000; vgl. ThPQ 149  che derart angewandt wurde, als  [2000] 68f) wurde vom selben Dikaste-  würde die Wirklichkeit der einzigen  rium am 30. Juni 2000 noch eine eigene  Kirche Christi nicht existieren, sondern  „Note über den Ausdruck ‚Schwester-  erst durch die Versöhnung der bei-  kirchen‘”  an die Vorsitzenden der  den Schwesterkirchen wiederherge-  deren  Bischofskonferenzen verfasst,  stellt werden müssen; zum anderen,  Inhalt zunächst durch eine Indiskretion  indem der Ausdruck „unrechtmäßig“nicht mtlich den

cta Apostolicae Sedis“” Ahnlich wI1eSakramentenspendung Privathäu-
sSern kleine Gruppen VO  a nhän- bei der erstgenannten „Erklärung”, de-
SCIN beziehen. Diese Messen, akra- Ien lehramtliche Gewicht Urc die
mente und lıturgischen Handlungen besondere päpstliche enehmigungs-
Sind verboten. Wer sich der Autoriıtät formel speziell mitbestimmt ist, han-
des Papstes und der Bischöfe entzieht, delt e5 sich auch bei dieser „Note“”, die
zelebriert unerlau C) Angesichts der „von aps ohannes Paul I1 der
Bedenken bezüglich der raınaton Audienz VO Jun1ı 2000 gutgeheißen
bestimmter Bischöfe un Priester blei- (approvata wurde und deren Aussa-
ben auch hinsichtlich der Gültigkeit SCH deshalb als verbindlich (autorevoli
ihrer Messen und der VO ihnen g_ Vincolan anzusehen sSind” (Begleit-
spendeten Sakramente (besonders der schreiben des Kardinalpräfekten Rat-
eiıchte 7Zweifel Eine edingungs- zinger), geht el eın oku-
welse Konsekration beziehungsweise ment des unıversalen Lehramtes, das
Ordination soll diese Bedenken „nicht 'aCcC vergleichbar ist muıt
ausraumen, wWwW1e den Betroffenen aus- einem Akt admıinistrativer der rein
führlich rklärt wurde. jurisdiktioneller Natur“ (Erzbischo

Bertone bei der Präsentation VO.:  -Am Ende steht der dringliche UunsCcC
ach einer Verbesserung der Lage Dominus esus), wobei hier aller-
w1e eın Appell beziehungsweise eine dings VO.:  > selıner tention her „nur  44

Förderung einer theologisc rich-Einladung ZUrTr el unter der Füh-
des Papstes bei Akzeptanz der tigen Terminologie gehen soll

bestehenden Regelungen. Die schechi- Hintergrund der Klarstellung ist, ass
schen Bischöfe und der Apostolische der Begriff „Schwesterkirchen“, der

vielen lehramtlichen lexten un Aus-Nuntius selen jedenfalls bereit, die-
serel das Ihre beizutragen. ZUT Örderung der Kirchenein-

heit verwendet wird, „Uum das beste-Kongregation für die Glaubenslehre en! Band zwischen der Kirche VO:  5Note uüber den Ausdruck „Schwester- Rom und den orthodoxen rtchen dar-kırchen“ Juni -  S zustellen”, Jüngeren Veröftentli-
Offenbar nicht LUr 1M zeitlichen Zu- chungen der theologischen Stellung-
sammenhang mıt der VO  > der Jlau- nahmen ahmen des ökumenischen
benskongregation herausgegebenen Dialogs mehrtfacher Weise EC-
„Erklärung ber die Einzigartigkeit weıtet wurde: ZU einen, indem

missverständlich sowohl auf die O-und die Heilsuniversalität Jesu Christi
und der rche  44 Dominus Jesus VO: lische als auch auf die orthodoxe Kı1ır-

September 2000; vgl IhPO 149 che derart angewan wurde, als
12000] 68{) wurde VO. selben Dikaste- würde die Wirklic  eıit der einzigen
LT1UumMm Juni 2000 och eiıne eigene Kirche hris nicht existieren, sondern
„Note ber den Ausdruck ‚Schwester- erst UrC die ersöhnung der bei-
enIJ die Vorsitzenden der den Schwesterkirchen wiederherge-

derenBischofskonferenzen verfasst, stellt werden mUussen; ZUuU anderen,
Inhalt zunächst Urc eine Indiskretion indem der USdTUuUC „unrechtmäfßig”
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die Priester (derzeit) gesellschaftlich 
voll integriert sind und alle sozialen 
Freiheiten nützen können. Man könnte 
die "Verborgenheit" lediglich auf ihre 
Sakramentenspendung in Privathäu­
sern an kleine Gruppen von Anhän­
gern beziehen. b) Diese Messen, Sakra­
mente und liturgischen Handlungen 
sind verboten. Wer sich der Autorität 
des Papstes und der Bischöfe entzieht, 
zelebriert unerlaubt. c) Angesichts der 
Bedenken bezüglich der Ordination 
bestimmter Bischöfe und Priester blei­
ben auch hinsichtlich der Gültigkeit 
ihrer Messen und der von ihnen ge­
spendeten Sakramente (besonders der 
Beichte) Zweifel. Eine bedingungs­
weise Konsekration beziehungsweise 
Ordination soll genau diese Bedenken 
ausräumen, wie den Betroffenen aus­
führlich erklärt wurde. 
Am Ende steht der dringliche Wunsch 
nach einer Verbesserung der Lage so­
wie ein Appell beziehungsweise eine 
Einladung zur Einheit unter der Füh­
rung des Papstes bei Akzeptanz der 
bestehenden Regelungen. Die tschechi­
schen Bischöfe und der Apostolische 
Nuntius seien jedenfalls bereit, zu die­
ser Einheit das Thre beizutragen. 

Kongregation für die Glaubenslehre: 
Note über den Ausdruck IISchwester­
kirchen" vom 30. Juni 2000 

Offenbar nicht nur im zeitlichen Zu­
sammenhang mit der von der Glau­
benskongregation herausgegebenen 
"Erklärung über die Einzigartigkeit 
und die Heilsuniversalität Jesu Christi 
und der Kirche" (Dominus Jesus vom 
5. September 2000; vgl. ThPQ 149 
[2000] 68f) wurde vom selben Dikaste­
rium am 30. Juni 2000 noch eine eigene 
"Note über den Ausdruck ,Schwester­
kirchen' " an die Vorsitzenden der 
Bischofskonferenzen verfasst, deren 
Inhalt zunächst durch eine Indiskretion 
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bekannt geworden, schließlich aber 
auch selbst publiziert worden ist, 
wenngleich aufgrund "ihrer begrenz­
ten Zielsetzung ... nicht amtlich in den 
Acta Apostolicae Sedis". Ähnlich wie 
bei der erstgenannten "Erklärung", de­
ren lehramtliches Gewicht durch die 
besondere päpstliche Genehmigungs­
formel speziell mitbestimmt ist, han­
delt es sich auch bei dieser "Note", die 
"von Papst Johannes Paul 11. in der 
Audienz vom 9. Juni 2000 gutgeheißen 
(approvata) wurde und deren Aussa­
gen deshalb als verbindlich (autorevoli 
e vincolanti) anzusehen sind" (Begleit­
schreiben des Kardinalpräfekten J. Rat­
zinger), geht es dabei um ein Doku­
ment des universalen Lehramtes, das 
"nicht einfach vergleichbar ist mit 
einem Akt administrativer oder rein 
jurisdiktioneller Natur" (Erzbischof 
T. Bertone bei der Präsentation von 
Dominus Jesus), wobei es hier aller­
dings von seiner Intention her "nur" 
um Förderung einer theologisch rich­
tigen Terminologie gehen soll. 
Hintergrund der Klarstellung ist, dass 
der Begriff "Schwesterkirchen", der in 
vielen lehramtlichen Texten und Aus­
sagen zur Förderung der Kirchenein­
heit verwendet wird, "um das beste­
hende Band zwischen der Kirche von 
Rom und den orthodoxen Kirchen dar­
zustellen", in jüngeren Veröffentli­
chungen oder theologischen Stellung­
nahmen im Rahmen des ökumenischen 
Dialogs in mehrfacher Weise ausge­
weitet wurde: zum einen, indem er 
missverständlich sowohl auf die katho­
lische als auch auf die orthodoxe Kir­
che derart angewandt wurde, als 
würde die Wirklichkeit der einzigen 
Kirche Christi nicht existieren, sondern 
erst durch die Versöhnung der bei­
den Schwesterkirchen wiederherge­
stellt werden müssen; zum anderen, 
indem der Ausdruck "unrechtmäßig" 
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VO  a} einıgen auch auf das er‘ ral Kirchen 11UT auf die eilkirchen
zwischen der katholischen Kirche und anwendbar“ ist un:! Formulierungen
der anglikanischen beziehungsweise WIe etwa „UNSEC. beiden Kirchen“
anderen cht-katholischen kirchlichen vermeiden sind 11) „Schliefilich ist
emeinschaften der Reformation auch beachten, ass der Ausdruck
gewandt wurde, wodurch I1Mallı Z wel- Schwesterkirchen richtigen Sinn g-
deutigkeiten und Missverständnisse mä{fs der gemeinsamen Tadıtıon VON
verursacht habe Die dem OKumen Abendland und Orilent ausschlief{flich
angesprochenen „Sorgen und Hınwel- auf jene kirchlichen Gemeinschaften
SE sollen er ber die Bischofskon- angewandt werden kann, die den zÜl-
erenzen insbesondere den Kommıis- tigen Episkopat und die gültige ucha-

rıstie bewahrt en  DLSs1io0nen für den ökumenischen Dialog
übermuttelt werden, damit das, „Was (L’Osservatore Komano [dt.], Nr.

der ote vorgeschrieben WITFr dl VO November 2000, 8—9)
ihren Tätigkeiten auch sorgfältig be-
achtet werde. Papstlicher Rat ur  . die Familie:
Konkret SC  er die ote einem Ehe, Famıilie und „faktische Lebens-
ersten Abschnitt urz den histori- gemeinschaften“S Juli 2000
schen Ursprung und die dogmen-
geschichtliche Entwicklung des Aus- Im Hinblick auf die steigende
drucks „Schwesterkirchen“ 1m Kontext der „faktischen Lebensgemeinschaf-

ten  44 hat der Päpstliche Rat dieeıner Annäherung der rtchen des
Ostens und des Westens, dessen rich- Famiulie 1999 unang 2000 mehrere
tige und aNngeEMESSCHNE erwendung „ın Studientage unter Beiziehung inter-
Übereinstimmung mıit der Lehre des nationaler xperten durchgeführt,
Il Vatikanischen Konzils und des daran anschließend Juli 2000 eın
nachfolgenden päpstlichen Lehramtes” Ookumen darüber Kontext VO  -

Erinnerung gerufen werden soll Ehe und Famiulie veröffentlichen
(Pkt 1-8) 1a Oomentan zahlreichen andern

zweıten Abschnitt (Pkt 9-12) Inıtıatıven für eiıne legistische Annä-
schließen sich konkrete „Hinweise“ erung beziehungsweise Gleichstel-
ber die theologisch korrekte Verwen- lung der „faktischen Lebensgemein-
dung des usdrucks „Im eigent- schaften“ mıt Ehen Bedeutung g_
lichen Sinn Sind Schwesterkirchen winnen, ıchtet sich das cAreiben
ausschliefslich Teilkirchen194  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  von einigen auch auf das Verhältnis  ral Kirchen nur auf die Teilkirchen  zwischen der katholischen Kirche und  anwendbar“ ist und Formulierungen  der anglikanischen beziehungsweise  wie etwa „unsere beiden Kirchen“ zu  anderen nicht-katholischen kirchlichen  vermeiden sind (11). „Schließlich ist  Gemeinschaften (der Reformation) an-  auch zu beachten, dass der Ausdruck  gewandt wurde, wodurch man Zwei-  Schwesterkirchen im richtigen Sinn ge-  deutigkeiten und Missverständnisse  mäß der gemeinsamen Tradition von  verursacht habe. Die in dem Dokument  Abendland und Orient ausschließlich  angesprochenen „Sorgen und Hinwei-  auf jene kirchlichen Gemeinschaften  se” sollen daher über die Bischofskon-  angewandt werden kann, die den gül-  ferenzen insbesondere den Kommis-  tigen Episkopat und die gültige Eucha-  ristie bewahrt haben.“  sionen für den ökumenischen Dialog  übermittelt werden, damit das, „was  (L’Osservatore Romano [dt.], Nr. 45  in der Note vorgeschrieben wird“, in  vom 10. November 2000, 8—9)  ihren Tätigkeiten auch sorgfältig be-  achtet werde.  Päpstlicher Rat für die Familie:  Konkret schildert die Note in einem  Ehe, Familie und „faktische Lebens-  ersten Abschnitt kurz den histori-  gemeinschaften“ vom 26. Juli 2000  schen Ursprung und die dogmen-  geschichtliche Entwicklung des Aus-  Im Hinblick auf die steigende Zahl  drucks „Schwesterkirchen“ im Kontext  der „faktischen Lebensgemeinschaf-  ten“ hat der Päpstliche Rat für die  einer Annäherung der Kirchen des  Ostens und des Westens, dessen rich-  Familie 1999 und Anfang 2000 mehrere  tige und angemessene Verwendung „in  Studientage unter Beiziehung inter-  Übereinstimmung mit der Lehre des  nationaler Experten durchgeführt, um  II. Vatikanischen Konzils und des  daran anschließend am 26. Juli 2000 ein  nachfolgenden päpstlichen Lehramtes“  Dokument darüber im Kontext von  in Erinnerung gerufen werden soll  Ehe und Familie zu veröffentlichen.  (Pkt. 1-8).  Da momentan in zahlreichen Ländern  Im zweiten Abschnitt (Pkt.  9-_12)  Initiativen für eine legistische Annä-  schließen sich konkrete „Hinweise“  herung beziehungsweise Gleichstel-  über die theologisch korrekte Verwen-  lung der „faktischen Lebensgemein-  dung des Ausdrucks an: „Im eigent-  schaften“ mit Ehen an Bedeutung ge-  lichen Sinn sind Schwesterkirchen  winnen, richtet sich das Schreiben in  ausschließlich Teilkirchen ... unterein-  erster Linie an politische Funktions-  ander. Es muss (daher) immer klar  träger. Darüber hinaus sind auch in  bleiben  ., dass die universale, eine,  spezieller Weise Bischöfe Adressaten  heilige, katholische und apostolische  dieses Dokuments, da ihnen zukommt,  Kirche nicht Schwester, sondern Mut-  „heute viele Christen dort abholen zu  ter aller Teilkirchen ist“ (10). Bei dieser  müssen, wo sie sind, und zur Aufwer-  ekklesiologischen Feststellung handelt  tung dieses natürlichen Werts führen  es sich „nicht nur um eine termino-  müssen, der durch die Ehe als Instituti-  logische Frage, vielmehr geht es da-  on geschützt und durch das christliche  rum, eine grundlegende Wahrheit des  Sakrament besiegelt wird“. Insgesamt  katholischen Glaubens zu beachten:  will dieses Schreiben - wie Kardinal-  die Wahrheit von der Einzigkeit der  präfekt Alfonso Löpez Trujillo im Be-  Kirche Jesu Christi“, weshalb „der Plu-  gleitbrief betont — „ein positiver Beitraguntereın- erster Linie politische Funktions-
ander. Es I1 USS (daher) immer klar trager. Darüber hinaus sind auch
bleiben ass die universale, eine, spezieller Weilse 1SCNOTEe Adressaten
heilige, katholische und apostolische dieses okuments, da ihnen zukommt,
Kirche nicht wester, sondern Multt- „heute viele Christen dort bholen
ter er Teilkirchen ist  M4 10) Bei dieser mussen, 61e Sind, und ZUr uiwer-
ekklesiologischen Feststellung handelt dieses natürlichen Werts ren
5 sich „nicht LLUTr eiıne termıno- mussen, der durch die Ehe als stituti-
logische Frage, vielmehr geht ©5 da- geschützt un: Urc das christliche
rumn, eiInNne grundlegende ahrheit des Sakrament besiegelt wird“”. Insgesamt
atholischen Glaubens eachten will dieses chreıben wWI1e Kardinal-
die Wahrheit VO  5 der inzigkeit der präfekt Alfonso Öpez Trujillo Be-
ICJesu hristi“ weshalb „der Plu- gleitbrief betont „emn positiver Beitrag
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von elillgen auch auf das Verhältnis 
zwischen der katholischen Kirche und 
der anglikanischen beziehungsweise 
anderen nicht-katholischen kirchlichen 
Gemeinschaften (der Reformation) an­
gewandt wurde, wodurch man Zwei­
deutigkeiten und Missverständnisse 
verursacht habe. Die in dem Dokument 
angesprochenen "Sorgen und Hinwei­
se" sollen daher über die Bischofskon­
ferenzen insbesondere den Kommis­
sionen für den ökumenischen Dialog 
übermittelt werden, damit das, "was 
in der Note vorgeschrieben wird", in 
ihren Tätigkeiten auch sorgfältig be­
achtet werde. 
Konkret schildert die Note in einem 
ersten Abschnitt kurz den histori­
schen Ursprung und die dogmen­
geschichtliche Entwicklung des Aus­
drucks "Schwesterkirchen" im Kontext 
einer Annäherung der Kirchen des 
Ostens und des Westens, dessen rich­
tige und angemessene Verwendung "in 
Übereinstimmung mit der Lehre des 
11. Vatikanischen Konzils und des 
nachfolgenden päpstlichen Lehramtes" 
in Erinnerung gerufen werden soll 
(Pkt. 1-8). 
Im zweiten Abschnitt (Pkt. 9-12) 
schließen sich konkrete "Hinweise" 
über die theologisch korrekte Verwen­
dung des Ausdrucks an: "Im eigent­
lichen Sinn sind Schwesterkirchen 
ausschließlich Teilkirchen ... unterein­
ander. Es muss (daher) immer klar 
bleiben ... , dass die universale, eine, 
heilige, katholische und apostolische 
Kirche nicht Schwester, sondern Mut­
ter aller Teilkirchen ist" (10). Bei dieser 
ekklesiologischen Feststellung handelt 
es sich "nicht nur um eine termino­
logische Frage, vielmehr geht es da­
rum, eine grundlegende Wahrheit des 
katholischen Glaubens zu beachten: 
die Wahrheit von der Einzigkeit der 
Kirche Jesu Christi", weshalb "der Plu-
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ral Kirchen nur auf die Teilkirchen 
anwendbar" ist und Formulierungen 
wie etwa "unsere beiden Kirchen" zu 
vermeiden sind (11). "Schließlich ist 
auch zu beachten, dass der Ausdruck 
Schwesterkirchen im richtigen Sinn ge­
mäß der gemeinsamen Tradition von 
Abendland und Orient ausschließlich 
auf jene kirchlichen Gemeinschaften 
angewandt werden kann, die den gül­
tigen Episkopat und die gültige Eucha­
ristie bewahrt haben." 
(L'Osservatore Romano [dt.], Nr. 45 
vom 10. November 2000, 8-9) 

Päpstlicher Rat für die Familie: 
Ehe, Familie und "faktische Lebens­
gemeinschaften" vom 26. Juli 2000 

Im Hinblick auf die steigende Zahl 
der "faktischen Lebensgemeinschaf­
ten" hat der Päpstliche Rat für die 
Familie 1999 und Anfang 2000 mehrere 
Studientage unter Beiziehung inter­
nationaler Experten durchgeführt, um 
daran anschließend am 26. Juli 2000 ein 
Dokument darüber im Kontext von 
Ehe und Familie zu veröffentlichen. 
Da momentan in zahlreichen Ländern 
Initiativen für eine legistische Annä­
herung beziehungsweise Gleichstel­
lung der "faktischen Lebensgemein­
schaften" mit Ehen an Bedeutung ge­
winnen, richtet sich das Schreiben in 
erster Linie an politische Funktions­
träger. Darüber hinaus sind auch in 
spezieller Weise Bischöfe Adressaten 
dieses Dokuments, da ihnen zukommt, 
"heute viele Christen dort abholen zu 
müssen, wo sie sind, und zur Aufwer­
tung dieses natürlichen Werts führen 
müssen, der durch die Ehe als Instituti­
on geschützt und durch das christliche 
Sakrament besiegelt wird". Insgesamt 
will dieses Schreiben - wie Kardinal­
präfekt Alfonso L6pez Trujillo im Be­
gleitbrief betont - "ein positiver Beitrag 
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ZU Dialog” seın und einige klärende Diesem Befund wird die katholische
Stellungnahmen den allgemeinen Lehre ihrer Übereinstimmung mıiıt
„sozio-politischen Diskurs“ einbrin- den anthropologischen rundkonstan-
genN, ım Sinne einer „Übernahme VO!  n ten und dem natürlichen Sittengesetz
Verantwortung für das Gemeinwohl“. gegenübergestellt. Dazu wird festge-
Im ersten Abschnitt wird eiIne diffe- halten, ass diese Lehre der Offent-
renzıierte Analyse der „faktischen Le- iıchkeit „sehr ohl bekannt ist  44 und
bensgemeinschaften“ präsentiert. demzufolge nicht eigens darauf eINZU-
Grundsätzlic wird darunter „das Zu- gehen Sel.
sammenleben (unter Einschluss der Davon ausgehend wird en Versu-
sexuellen Gemeinschaft) ohne vorheri- chen eiıner Gleichstellung VO:  > „fakti-

Eheschließung mi1t Ablehnung schen Lebensgemeinschaften” muıt der
der ehelichen indung der der Auf- Ehe auf legislativem und administra-
SC auf eınen spateren Zeitpunkt” vem Weg eiNe eindeutige Absage
verstanden. Im Unterschie: z ZUrTFC erteilt, weil sich dadurch die Gesell-
„Ehe auf Probe“ wird mut der „fakti- schaft gegenüber eheä  i1chen Ver-
schen Lebensgemeinschaft” auch eiıne sSsen verpflichtet, während diese

selbst aber nicht bereit sind, die derbestimmte sOzlale erkennung allSC-
strebt Die Ursachen für eın Eingehen Ehe eigentümlichen iıchten über-
eıner derartigen Lebensgemeinschaft nehmen, wodurch diese Institution dis-
sind vielfältig. TUn dafür können iminiert wWird: „Die Gesetzgeber, und

insbesondere die katholischen arla-ZU einen 1m „Pragmatismus, edo-
nısSmus und einem Liebesbegriff mentsabgeordneten, dürfen nicht mıt

der nicht die Übernahme VO  S Ver- ihrer Stimme eiNe erartige Gesetz-
gebung fördern, die sich dasantwortung muıt Rechten und ich-
Gemeinwohl und die anrheı berten] einschlie{(st“ gesehen werden der

eiıner „Gender-Ideologie”, wonach den Menschen üıchtet und 1m wahrsten
Sinne ungerecht ware  E Den ol  ernMann- und Frausein prımär kulturbe-

dingt seien und daher Jediglich „das obliege Cc5S5, Diskrepanzen zwiıischen
Produkt sozialer Faktoren, die kei- dem Sittengesetz und dem bürgerli-
nerlei eziehung ZUT sexuellen Dimen- chen Gesetz vermeiden.
S10N der DPerson stünden“ und damit Unmissverständlich werden auch jene
alle Formen VO  5 Lebensgemeinschaf- Versuche, die erbindungen zwischen
ten (einschliefßlich homosexueller) gleichgeschlechtlichen Personen eıne

„enelıche ealität  44 zubilligen möchten,rechtfertigen würden. Zum anderen
können auch INdıv1ıduelle Faktoren, abgelehnt, denn 1eS$ sSe1 aufgrund
wWI1e traumatısche Erfahrungen einer anthropologischer Prinzıpien eine „ob-
vorherigen cheidung, der spezie jektive nmöglichkeıt”.

der ‚Dritten soziale Umestän- Korrespondierend ZUTC e  ung der
de (Armut, strukturelile eizıte des „taktischen Lebensgemeinschaft“ WEelI -

Bildungssystems etc.) die Gründung den vielmehr familiengerechte Rah-
einer „wahren Ehe”“ verhindern Eben- diemenbedingungen eingema.  t,

sind tiefverwurzelte kulturelle Rah- eıner menschlichen, sozialen und INa-

menbedingungen, WI1e ZU eispiel teriellen Förderung der khe „als
die „Ehe auf KNaten  44 bestimmten rechtlich schützendes Gut der
Gebieten Afrikas un: Asıens mıt Gesellschaft“ dienen sollen. Mıt 1C
berücksichtigen. auf den zunehmenden Säkularisie-
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zum Dialog" sein und einige klärende 
Stellungnahmen in den allgemeinen 
"sozio-politischen Diskurs" einbrin­
gen, im Sinne einer "Übernahme von 
Verantwortung für das Gemeinwohl". 
Im ersten Abschnitt wird eine diffe­
renzierte Analyse der "faktischen Le­
bensgemeinschaften" präsentiert. 
Grundsätzlich wird darunter "das Zu­
sammenleben (unter Einschluss der 
sexuellen Gemeinschaft) ohne vorheri­
ge Eheschließung ... mit Ablehnung 
der ehelichen Bindung oder der Auf­
schub auf einen späteren Zeitpunkt" 
verstanden. Im Unterschied etwa zur 
"Ehe auf Probe" wird mit der "fakti­
schen Lebensgemeinschaft" auch eine 
bestimmte soziale Anerkennung ange­
strebt. Die Ursachen für ein Eingehen 
einer derartigen Lebensgemeinschaft 
sind vielfältig. Gründe dafür können 
zum einen im "Pragmatismus, Hedo­
nismus und ... einem Liebesbegriff 
... , der nicht die Übernahme von Ver­
antwortung [mit Rechten und Pflich­
ten] einschließt" gesehen werden oder 
in einer "Gender-Ideologie", wonach 
Mann- und Frausein primär kulturbe­
dingt seien und daher lediglich "das 
Produkt sozialer Faktoren, die in kei­
nerlei Beziehung zur sexuellen Dimen­
sion der Person stünden" und damit 
alle Formen von Lebensgemeinschaf­
ten (einschließlich homosexueller) 
rechtfertigen würden. Zum anderen 
können auch individuelle Faktoren, 
wie traumatische Erfahrungen einer 
vorherigen Scheidung, oder - speziell 
in der ,Dritten Welt' - soziale Umstän­
de (Armut, strukturelle Defizite des 
Bildungssystems etc.) die Gründung 
einer "wahren Ehe" verhindern. Eben­
so sind tiefverwurzelte kulturelle Rah­
menbedingungen, wie zum Beispiel 
die "Ehe auf Raten" in bestimmten 
Gebieten Afrikas und Asiens mit zu 
berücksichtigen. 

195 

Diesem Befund wird die katholische 
Lehre in ihrer Übereinstimmung mit 
den anthropologischen Grundkonstan­
ten und dem natürlichen Sittengesetz 
gegenübergestellt. Dazu wird festge­
halten, dass diese Lehre der Öffent­
lichkeit "sehr wohl bekannt ist" und 
demzufolge nicht eigens darauf einzu­
gehen sei. 
Davon ausgehend wird allen Versu­
chen einer Gleichstellung von ,,fakti­
schen Lebensgemeinschaften" mit der 
Ehe auf legislativem und administra­
tivem Weg eine eindeutige Absage 
erteilt, weil sich dadurch die Gesell­
schaft gegenüber eheähnlichen Ver­
hältnissen verpflichtet, während diese 
selbst aber nicht bereit sind, die der 
Ehe eigentümlichen Pflichten zu über­
nehmen, wodurch diese Institution dis­
kriminiert wird: "Die Gesetzgeber, und 
insbesondere die katholischen Parla­
mentsabgeordneten, dürfen nicht mit 
ihrer Stimme eine derartige Gesetz­
gebung fördern, die sich gegen das 
Gemeinwohl und die Wahrheit über 
den Menschen richtet und im wahrsten 
Sinne ungerecht wäre". Den Politikern 
obliege es, Diskrepanzen zwischen 
dem Sittengesetz und dem bürgerli­
chen Gesetz zu vermeiden. 
Unmissverständlich werden auch jene 
Versuche, die Verbindungen zwischen 
gleichgeschlechtlichen Personen eine 
"eheliche Realität" zubilligen möchten, 
abgelehnt, denn dies sei aufgrund 
anthropologischer Prinzipien eine "ob­
jektive Unmöglichkeit". 
Korrespondierend zur Ablehnung der 
"faktischen Lebensgemeinschaft" wer­
den vielmehr familiengerechte Rah­
menbedingungen eingemahnt, die 
einer menschlichen, sozialen und ma­
teriellen Förderung der Ehe - "als 
rechtlich zu schützendes Gut der 
Gesellschaft" - dienen sollen. Mit Blick 
auf den zunehmenden Säkularisie-
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LUNSSPTIOZECSS der FEhe gerade auch Heilung angefleht wird, wobei aber
westlichen ern muıt katholischer das Heilungscharisma einzelner DPerso-
Tadıtıon WIT! die Wertigkeit der amı- 1ien allzusehr den Vordergrun: trıtt,
lienkatechese und pastoraler Betreu- sah die Glaubenskongregation die Not-

betont Besonderes ugenmer. ist wendigkeit, September 2000
e1 auf die Ehevorbereitung eiıne diesbezügliche Instruktion (im
egen Der Bedeutung der modernen Sinne VO  } Ca  - CIC) mıiıt Billigung
Kommunikationsmittel entsprechend, des Papstes (vom September

erlassen, „die VOT em den Ortsor-SINnd auch diese für eiıne nachhaltige
Tradierung der erte der Famiulie” dinarien en soll, die Gläubigen
heranzuziehen. dieser rage besser leiten, indem S1e
Im Schlussteil des Dokumentes wird fördern, W as gul ist, und korrigieren,

”  ıstlıchen Urientierungsrichtli- Was vermieden werden so11% Um die
nıen  d unter pastoralem Aspekt diffe- ezeption Urc eın entsprechendes
renzierend festgehalten, ass „eine Verständnis fördern, wurde den dis-
verständnisvolle a  g gegenüber zıplinären estimmungen eın 1er-
der existentiellen Problematik und der ter Jehrmäßigerenvorangestellt.
Entscheidungen VO:  - Menschen, die Im ersten Teil wird zunächst (biblisch)

eiıner faktischen Lebensgemeinschaft auf den ambivalenten Sinn und Wert
eben, berechtigt 1s5 und unter VOImNN Krankheit und eilung Jlau-
gewlissen mMsStanden eINe bensleben eines Menschen eingegan-Pflicht. Die C VOT der ur SCN. ”  nter der Voraussetzung, den
der Person wird nicht rage gestellt illen Gottes anzunehmen, ist die
ber das Verständnis für die atıon SUC. des Kranken ach Heilungund der Respekt VOT der Person be- gul und zutiefst menschlich, VOT allem
deuten och eıne Rechtfertigung”. wWe S1e sich vertrauensvollen
Deshalb wird Ende nochmals ein- Ott ausdrückt“. So w1e das
geschärft, ass dıe beabsichtigten akramen:; der ensalbung die
Gleichstellungen der „faktischen Le- orge der IC die Leidenden
bensgemeinschaften“” muıt der Ehe „auf manıiftestiert, soll STeTts dem emu-
eine tiefe Fe  ennn der anthropo- hen ermutigt werden, alle „sinnvollen
logischen Wahrheit der menschlichen natürlichen Bewahrung und
1€e| VO  } Mann und Tau und des Wiedererlangung der Gesundheit“ aln-
damit untrennbar verbundenen As- zuwenden. Eigens werden dann die
pe.  S eiıner festen und für das en
offenen emeinscha verwelst.

„Heilungscharismen” angesprochen,
die se1it apostolischer Zeeit den Ze1-

(L‘Osservatore Romano [dt.], Nr. 51 /52 chen der Verkündigung zählen: „Hei
VO 12 2000, Nr. VO: 2001, die Kranken, die dort sSind“ (Lk 10,9)
Nr. VO „Diese Vollmacht wird ihnen (aber) 1m

usammenhang mıit ihrem mM1sSS1ONATI-Kongregation für die Glaubenslehre schen ag verliehen, also nıchtInstruktion uüber die Gebete
Heilung UNTC Gott ihrer eigenen Ehre, sondern ZUrF ekräf-

September 2000 tigung ihrer Sendung“”. Diese Einzel-
1ien geschenkte und 1im ber den

Angesichts zunehmender Popularitä Kranken wirksam werdende „Gabe“”
VON Gebetsversammlungen, bei denen bemüht sich w1e die Krankensalbung

auch liturgischen Feiern Gott ein „retten“ un: „aufrichten”,
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rungsprozess der Ehe gerade auch in 
westlichen Ländern mit katholischer 
Tradition wird die Wertigkeit der Fami­
lienkatechese und pastoraler Betreu­
ung betont. Besonderes Augenmerk ist 
dabei auf die Ehevorbereitung zu 
legen. Der Bedeutung der modemen 
Kommunikationsmittel entsprechend, 
sind auch diese für eine nachhaltige 
Tradierung der "Werte der Familie" 
heranzuziehen. 
Im Schlussteil des Dokumentes wird 
in "Christlichen Orientierungsrichtli­
nien" unter pastoralem Aspekt diffe­
renzierend festgehalten, dass "eine 
verständnisvolle Haltung gegenüber 
der existentiellen Problematik und der 
Entscheidungen von Menschen, die 
in einer faktischen Lebensgemeinschaft 
leben, ... berechtigt (ist) und unter 
gewissen Umständen sogar eine 
Pflicht. Die Achtung vor der Würde 
der Person wird nicht in Frage gestellt. 
Aber das Verständnis für die Situation 
und der Respekt vor der Person be­
deuten noch keine Rechtfertigung". 
Deshalb wird am Ende nochmals ein­
geschärft, dass die beabsichtigten 
Gleichstellungen der "faktischen Le­
bensgemeinschaften" mit der Ehe "auf 
eine tiefe Fehlkenntnis der anthropo­
logischen Wahrheit der menschlichen 
Liebe von Mann und Frau und des 
damit untrennbar verbundenen As­
pekts einer festen und für das Leben 
offenen Gemeinschaft" verweist. 
(L'Osservatore Romano [dt.J, Nr. 51/52 
vom 22. 12. 2000, Nr. 2 vom 12. 1. 2001, 
Nr. 4 vom 26. 1. 2001) 

Kongregation für die Glaubenslehre: 
Instruktion über die Gebete 
um Heilung durch Gott 
vom 14. September 2000 

Angesichts zunehmender Popularität 
von Gebetsversammlungen, bei denen 
- auch in liturgischen Feiern - Gott um 
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Heilung angefleht wird, wobei aber 
das Heilungscharisma einzelner Perso­
nen allzusehr in den Vordergrund tritt, 
sah die Glaubenskongregation die Not­
wendigkeit, am 14. September 2000 
eine diesbezügliche Instruktion (im 
Sinne von can. 34 CIq mit Billigung 
des Papstes (vom 25. September 2000) 
zu erlassen, "die vor allem den Ortsor­
dinarien helfen soll, die Gläubigen in 
dieser Frage besser zu leiten, indem sie 
fördern, was gut ist, und korrigieren, 
was vermieden werden soll". Um die 
Rezeption durch ein entsprechendes 
Verständnis zu fördern, wurde den dis­
ziplinären Bestimmungen ein fundier­
ter lehrmäßiger Rahmen vorangestellt. 
Im ersten Teil wird zunächst (biblisch) 
auf den ambivalenten Sinn und Wert 
von Krankheit und Heilung im Glau­
bensleben eines Menschen eingegan­
gen. "Unter der Voraussetzung, den 
Willen Gottes anzunehmen, ist die 
Sehnsucht des Kranken nach Heilung 
gut und zutiefst menschlich, vor allem 
wenn sie sich im vertrauensvollen 
Gebet zu Gott ausdrückt". So wie das 
Sakrament der Krankensalbung die 
Sorge der Kirche um die Leidenden 
manifestiert, soll stets zu dem Bemü­
hen ermutigt werden, alle "sinnvollen 
natürlichen Mittel zur Bewahrung und 
Wiedererlangung der Gesundheit" an­
zuwenden. Eigens werden dann die 
"Heilungscharismen" angesprochen, 
die seit apostolischer Zeit zu den Zei­
chen der Verkündigung zählen: "Heilt 
die Kranken, die dort sind" (Lk 10,9). 
IIDiese Vollmacht wird ihnen (aber) im 
Zusammenhang mit ihrem missionari­
schen Auftrag verliehen, also nicht zu 
ihrer eigenen Ehre, sondern zur Bekräf­
tigung ihrer Sendung". Diese Einzel­
nen geschenkte und im Gebet über den 
Kranken wirksam werdende "Gabe" 
bemüht sich - wie die Krankensalbung 
- um ein "retten" und "aufrichten ", 
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weshalb „bei dieser Handlung nıcht truktion vorgelegt. erwende
LIUL: und nicht vorrangı1ıg die kÖör- ‚liturgische‘ Heilungsgebete, I1ILLUSS

perliche Heilung geht, obwohl S1e muit der approbierte Ritus eingehalten WEeTr-

eingeschlossen ist  SI den Bischofskonferenzen können aber
Die alte Tradıtıon des „Heilungscharis- ach vorausgehender ru: UrcCc
mas  44 bedarf jedoch Kontext der den HI Anpassungen vorneh-
Gegenwart ein1ger klärender Erläute- INe‘:  - Der Diözesanbischof hat darüber
IunNnseCN, insbesondere hinsichtlich des hinaus das eCc für seine Teilkirche

eıgene Normen für liturgische He!1-Phänomens organıslierter Gebetstref-
fen, wunderbare eilungen e_ lJungsgottesdienste erlassen.
Jangen. el kann ILanl unterscheiden DIie TIauDnıs für derartige Gottesdien-
zwischen „Versammlungen, bei denen ste 1I1LUSS$S5 jedenfalls „ausdrücklich” e-
eın wahres der mu  afßlliches ‚Hei- el worden se1n, „auch W: Bischöfe
Jungscharisma‘ 1mM ‚ple. ist, wobe!il „für der Kardinäle S1e organısieren der
die Wirksamkeit des Gebetes das kin- aran teilnehmen“”, wobei der Diözes-
greifen eiıner der mehrerer Personen anbischof bei entsprechendem rundLederhilger-Kalb/Römische Erlässe  197  weshalb es „bei dieser Handlung nicht  struktion vorgelegt. Verwendet man  nur und nicht vorrangig um die kör-  ‚liturgische‘ Heilungsgebete, so muss  perliche Heilung geht, obwohl sie mit  der approbierte Ritus eingehalten wer-  eingeschlossen ist”.  den. Bischofskonferenzen können aber  Die alte Tradition des „Heilungscharis-  nach vorausgehender Prüfung durch  mas“ bedarf jedoch im Kontext der  den Hl. Stuhl Anpassungen vorneh-  Gegenwart einiger klärender Erläute-  men. Der Diözesanbischof hat darüber  rungen, insbesondere hinsichtlich des  hinaus das Recht, für seine Teilkirche  eigene Normen für liturgische Hei-  Phänomens organisierter Gebetstref-  fen, um wunderbare Heilungen zu er-  lungsgottesdienste zu erlassen.  langen. Dabei kann man unterscheiden  Die Erlaubnis für derartige Gottesdien-  zwischen „Versammlungen, bei denen  ste muss jedenfalls „ausdrücklich“ er-  ein wahres oder mutmaßliches ‚Hei-  teilt worden sein, „auch wenn Bischöfe  lungscharisma’‘ im Spiel ist, wobei „für  oder Kardinäle sie organisieren oder  die Wirksamkeit des Gebetes das Ein-  daran teilnehmen“, wobei der Diözes-  greifen einer oder mehrerer Personen  anbischof bei entsprechendem Grund  ... notwendig“ ist, und anderen „Tref-  das Recht hat, (sogar) „einem anderen  fen, die nicht mit einem solchen Cha-  Bischof gegenüber ein Verbot auszu-  risma in Beziehung gebracht werden“.  sprechen“ (Art. 4 8 3).  Letztere Zusammenkünfte — etwa zur  Freie, nicht liturgische Heilungsgebete,  Feier einer Messe „für die Kranken“ —  bei denen man zum Gebet und zur  sind stets erlaubt und angebracht,  Lesung des Wortes Gottes zusammen-  sofern die liturgischen Normen ein-  kommt, überwacht der Ortsordinarius  gehalten werden. Demgegenüber er-  (Art. 5), denn dieser hat generell dafür  fordert die organisierte Teilnahme an  zu sorgen, „dass die Gebete sowie die  Feiern (der Volksfrömmigkeit) in be-  frommen und heiligen Übungen des  stimmten Heiligtümern, bei denen die  christlichen Volkes mit den Normen  Erlangung von Heilungen ein wich-  der Kirche voll übereinstimmen“ (can.  tiges Element darstellt, „dass dabei  839 8 2 CIC). Insbesondere ist „darauf  ihr authentischer Sinn nicht entstellt  zu achten, dass beim Ablauf solcher  wird“, Angesichts der Gefahr moder-  Feiern — vor allem von Seiten jener, die  nen Personenkults — und belehrt durch  sie leiten —- nicht auf Formen zurück-  manche Erfahrungen selbst aus Krei-  gegriffen wird, die dem Hysterischen,  sen des Episkopats — wird schließlich  Künstlichen, Theatralischen oder Sen-  eindringlich gemahnt, dass es „völlig  sationellen Raum geben“ (Art. 5 8 3).  willkürlich (wäre), wenn in den Ge-  Der Gebrauch von Massenmedien  betstreffen ... irgendeiner Gruppe von  (speziell des Fernsehens) unterliegt der  Teilnehmern, etwa den Leitern der  Aufsicht des Diözesanbischofs (Art. 6),  Gruppe, ein ‚Heilungscharisma‘ zuge-  damit nicht „Glaube und Sitten der  schrieben würde; man muss sich viel-  Gläubigen Schaden nehmen“ (can. 823  mehr dem ganz und gar freien Willen  8 1 CIC; vgl. Instruktion der Glaubens-  des Heiligen Geistes anvertrauen, der  kongregation „über einige Aspekte des  Gebrauchs  der sozialen Kommuni-  einigen ein besonderes Heilungscharis-  ma schenkt, um die Macht der Gnade  kationsmittel bei der Förderung der  des Auferstandenen zu offenbaren“.  Glaubenslehre“ vom 30. März 1992).  In zehn Artikeln werden sodann die  In die Feier der Eucharistie (abgesehen  „disziplinären Bestimmungen“ der In-  von der entsprechenden Votivmesse),notwendig“ ist, und anderen „JIref- das ec hat, Sogar) „einem anderen
fen, die nicht mıiıt einem olchen Cha- Bischof egenüber eın Verbot u_
riısma in eziehung gebrac werden“. sprechen“ Art
eitiztere Zusammenkünfte etwa ZUT Frelie, nicht liturgische Heilungsgebete,
Feier eıner Messe „für die en  44 bei denen 1LLan ZU und ZUT
sınd STets rlaubt und angebracht, esung des Wortes Gottes ZUuUsammen-
sofern die liturgischen Normen e1n- kommt, uberwac der Ortsordinarius
gehalten werden. Demgegenüber e- (Art 5), denn dieser hat generell dafür
ordert die organıislierte Teilnahme SOTISCN, „dass die Gebete SOWI1Ee die
Felern der Volksfrömmigkeit) be- frommen und eiligen Übungen des
stimmten Heiligtümern, bei denen die ıstTlıchen Volkes mıt den Normen
Erlangung VO:  j eilungen ein wich- der IC voll übereinstimmen”“ (can.
tiges kElement darstellt, „dass dabei 839 CIC) Insbesondere ist „darauf

authentischer Sinn nicht entstellt achten, ass beim Ablauf olcher
wird”. Angesichts der efahr moder- Feiern VOTL em VO  5 Seiten jener, die
Tien Personenkults und belehrt Urc S1Ee leiten NC auf Formen zurück-
manche Erfahrungen selbst aus Kre!i- gegriffen wird, die dem Hysterischen,
Sse[mn des Episkopats wird schlieflich Künstlichen, Theatralischen der Sen-
eindringlich gemahnt, ass „völlig sationellen Kaum geben  44 Art
willkürlich (wäre), W den Ge- Der eDbrauc VO  ' Massenmedien
betstreffenLederhilger-Kalb/Römische Erlässe  197  weshalb es „bei dieser Handlung nicht  struktion vorgelegt. Verwendet man  nur und nicht vorrangig um die kör-  ‚liturgische‘ Heilungsgebete, so muss  perliche Heilung geht, obwohl sie mit  der approbierte Ritus eingehalten wer-  eingeschlossen ist”.  den. Bischofskonferenzen können aber  Die alte Tradition des „Heilungscharis-  nach vorausgehender Prüfung durch  mas“ bedarf jedoch im Kontext der  den Hl. Stuhl Anpassungen vorneh-  Gegenwart einiger klärender Erläute-  men. Der Diözesanbischof hat darüber  rungen, insbesondere hinsichtlich des  hinaus das Recht, für seine Teilkirche  eigene Normen für liturgische Hei-  Phänomens organisierter Gebetstref-  fen, um wunderbare Heilungen zu er-  lungsgottesdienste zu erlassen.  langen. Dabei kann man unterscheiden  Die Erlaubnis für derartige Gottesdien-  zwischen „Versammlungen, bei denen  ste muss jedenfalls „ausdrücklich“ er-  ein wahres oder mutmaßliches ‚Hei-  teilt worden sein, „auch wenn Bischöfe  lungscharisma’‘ im Spiel ist, wobei „für  oder Kardinäle sie organisieren oder  die Wirksamkeit des Gebetes das Ein-  daran teilnehmen“, wobei der Diözes-  greifen einer oder mehrerer Personen  anbischof bei entsprechendem Grund  ... notwendig“ ist, und anderen „Tref-  das Recht hat, (sogar) „einem anderen  fen, die nicht mit einem solchen Cha-  Bischof gegenüber ein Verbot auszu-  risma in Beziehung gebracht werden“.  sprechen“ (Art. 4 8 3).  Letztere Zusammenkünfte — etwa zur  Freie, nicht liturgische Heilungsgebete,  Feier einer Messe „für die Kranken“ —  bei denen man zum Gebet und zur  sind stets erlaubt und angebracht,  Lesung des Wortes Gottes zusammen-  sofern die liturgischen Normen ein-  kommt, überwacht der Ortsordinarius  gehalten werden. Demgegenüber er-  (Art. 5), denn dieser hat generell dafür  fordert die organisierte Teilnahme an  zu sorgen, „dass die Gebete sowie die  Feiern (der Volksfrömmigkeit) in be-  frommen und heiligen Übungen des  stimmten Heiligtümern, bei denen die  christlichen Volkes mit den Normen  Erlangung von Heilungen ein wich-  der Kirche voll übereinstimmen“ (can.  tiges Element darstellt, „dass dabei  839 8 2 CIC). Insbesondere ist „darauf  ihr authentischer Sinn nicht entstellt  zu achten, dass beim Ablauf solcher  wird“, Angesichts der Gefahr moder-  Feiern — vor allem von Seiten jener, die  nen Personenkults — und belehrt durch  sie leiten —- nicht auf Formen zurück-  manche Erfahrungen selbst aus Krei-  gegriffen wird, die dem Hysterischen,  sen des Episkopats — wird schließlich  Künstlichen, Theatralischen oder Sen-  eindringlich gemahnt, dass es „völlig  sationellen Raum geben“ (Art. 5 8 3).  willkürlich (wäre), wenn in den Ge-  Der Gebrauch von Massenmedien  betstreffen ... irgendeiner Gruppe von  (speziell des Fernsehens) unterliegt der  Teilnehmern, etwa den Leitern der  Aufsicht des Diözesanbischofs (Art. 6),  Gruppe, ein ‚Heilungscharisma‘ zuge-  damit nicht „Glaube und Sitten der  schrieben würde; man muss sich viel-  Gläubigen Schaden nehmen“ (can. 823  mehr dem ganz und gar freien Willen  8 1 CIC; vgl. Instruktion der Glaubens-  des Heiligen Geistes anvertrauen, der  kongregation „über einige Aspekte des  Gebrauchs  der sozialen Kommuni-  einigen ein besonderes Heilungscharis-  ma schenkt, um die Macht der Gnade  kationsmittel bei der Förderung der  des Auferstandenen zu offenbaren“.  Glaubenslehre“ vom 30. März 1992).  In zehn Artikeln werden sodann die  In die Feier der Eucharistie (abgesehen  „disziplinären Bestimmungen“ der In-  von der entsprechenden Votivmesse),irgendeiner Gruppe VO  5 (speziell des Fernsehens unterliegt der
eilnehmern, z den Leitern der U{fs1ıCc des Diözesanbischofs (Art
Gruppe, eın ‚Heilungscharısma” ZUSC- damıt nıcht „‚Glaube un SGitten der
schrieben würde; 190078  - IMUSS sich viel- Gläubigen Schaden nehmen“ (can. 8723
mehr dem gAallZ und gar freien illen CIC,; vgl Instruktion der auDbens-
des eiligen Geistes anvertrauen, der kongregation „über einıge Aspekte des

Gebrauchs der sozlalen Kommunıt-einıgen eın besonderes Heilungscharis-
schenkt, die aCcC der Naı kationsmiitte bei der Örderung der

des Auferstandenen offenbaren”. aubenslehre  CO VO März
In zehn Artikeln werden sodann die In die Feier der Eucharistie (abgesehen
„disziplinären Bestimmungen“ der In- VO der entsprechenden Votivmesse),
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weshalb es "bei dieser Handlung nicht 
nur und nicht vorrangig um die kör­
perliche Heilung geht, obwohl sie mit 
eingeschlossen ist". 
Die alte Tradition des "Heilungscharis­
mas" bedarf jedoch im Kontext der 
Gegenwart einiger klärender Erläute­
rungen, insbesondere hinsichtlich des 
Phänomens organisierter Gebetstref­
fen, um wunderbare Heilungen zu er­
langen. Dabei kann man unterscheiden 
zwischen "Versammlungen, bei denen 
ein wahres oder mutmaßliches ,Hei­
lungscharisma' im Spiel ist, wobei "für 
die Wirksamkeit des Gebetes das Ein­
greifen einer oder mehrerer Personen 
... notwendig" ist, und anderen "Tref­
fen, die nicht mit einem solchen Cha­
risma in Beziehung gebracht werden". 
Letztere Zusammenkünfte - etwa zur 
Feier einer Messe "für die Kranken" -
sind stets erlaubt und angebracht, 
sofern die liturgischen Normen ein­
gehalten werden. Demgegenüber er­
fordert die organisierte Teilnahme an 
Feiern (der Volksfrömmigkeit) in be­
stimmten Heiligtümern, bei denen die 
Erlangung von Heilungen ein wich­
tiges Element darstellt, "dass dabei 
ihr authentischer Sinn nicht entstellt 
wird". Angesichts der Gefahr moder­
nen Personenkults - und belehrt durch 
manche Erfahrungen selbst aus Krei­
sen des Episkopats - wird schließlich 
eindringlich gemahnt, dass es "völlig 
willkürlich (wäre), wenn in den Ge­
betstreffen ... irgendeiner Gruppe von 
Teilnehmern, etwa den Leitern der 
Gruppe, ein ,Heilungscharisma' zuge­
schrieben würde; man muss sich viel­
mehr dem ganz und gar freien Willen 
des Heiligen Geistes anvertrauen, der 
einigen ein besonderes Heilungscharis­
ma schenkt, um die Macht der Gnade 
des Auferstandenen zu offenbaren". 
In zehn Artikeln werden sodann die 
"disziplinären Bestimmungen" der In-
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struktion vorgelegt. Verwendet man 
,liturgische' Heilungsgebete, so muss 
der approbierte Ritus eingehalten wer­
den. Bischofskonferenzen können aber 
nach vorausgehender Prüfung durch 
den Hl. Stuhl Anpassungen vorneh­
men. Der Diözesanbischof hat darüber 
hinaus das Recht, für seine Teilkirche 
eigene Normen für liturgische Hei­
lungsgottesdienste zu erlassen. 
Die Erlaubnis für derartige Gottesdien­
ste muss jedenfalls "ausdrücklich" er­
teilt worden sein, "auch wenn Bischöfe 
oder Kardinäle sie organisieren oder 
daran teilnehmen", wobei der Diözes­
anbischof bei entsprechendem Grund 
das Recht hat, (sogar) "einem anderen 
Bischof gegenüber ein Verbot auszu­
sprechen" (Art. 4 § 3). 
Freie, nicht liturgische Heilungsgebete, 
bei denen man zum Gebet und zur 
Lesung des Wortes Gottes zusammen­
kommt, überwacht der Ortsordinarius 
(Art. 5), denn dieser hat generell dafür 
zu sorgen, "dass die Gebete sowie die 
frommen und heiligen Übungen des 
christlichen Volkes mit den Normen 
der Kirche voll übereinstimmen" (can. 
839 § 2 CIC). Insbesondere ist "darauf 
zu achten, dass beim Ablauf solcher 
Feiern - vor allem von Seiten jener, die 
sie leiten - nicht auf Formen zurück­
gegriffen wird, die dem Hysterischen, 
Künstlichen, Theatralischen oder Sen­
sationellen Raum geben" (Art. 5 § 3). 
Der Gebrauch von Massenmedien 
(speziell des Fernsehens) unterliegt der 
Aufsicht des Diözesanbischofs (Art. 6), 
damit nicht "Glaube und Sitten der 
Gläubigen Schaden nehmen" (can. 823 
§ 1 CIC; vgl. Instruktion der Glaubens­
kongregation "über einige Aspekte des 
Gebrauchs der sozialen Kommuni­
kationsmittel bei der Förderung der 
Glaubenslehre" vom 30. März 1992). 
In die Feier der Eucharistie (abgesehen 
von der entsprechenden Votivmesse), 
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der Sakramente und des tundengebe- scheiden sind) die Feier der heiligen
tes dürfen eine liturgischen der cht Messe, der Sakramente der des
liturgischen Heilungsgebete eingefügt dengebetes einzufügen (Art
werden, allerdings kann den Fürbit- enere. en die Leıter der liturgi-
ten eine besondere Gebetsintention für schen der nicht liturgischen Gottes-
die Heilung VO  5 Kranken ZUm Aus- dienste auf eın „Klima echter Andac
druck kommen (Art Der Dienst des achten und mıt Klugheit VOTZUSC-

hen, unter den Anwesenden tat-„ExXxorzismus” Nac. dem 1999 revidier-
ten Faszikel des tuale Romanum) SacNAlıc Heilungen erfolgen, wobei
darf nur „unter der eisung des Diö- diesbezügliche Zeugnisse gesamme.
zesanbischofs ausgeübt werden“ Art und der zuständigen kirchlichen uto-
8), wobei vorher schon dafür eiINe rıtät vorgele: werden sollen (Art
besondere un ausdrückliche Erlaub- Bei Missbräuchen der einem OIifen-
nıs des Ortsordinarius gefordert ist sichtlichen Argernis die Gemein-
(can. 1172 CIC,; cAnreıben der Jlau- schaft der Gläubigen hat der Diözesan-
benskongregation ber die geltenden bischof STEeT{s „pflichtgemäß”“ eiINZU-
Normen des Exorzismus VO 29 Sep- greifen Art. 10)
tember Es ist streng verboten,

(L’Osservatore Komano [dt.]1, Nr.solche Exorzismusgebete (die VO  5 den
sonstigen Heilungsgebeten unter- VO Dezember 2000, 8—10)
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der Sakramente und des Stundengebe­
tes dürfen keine liturgischen oder nicht 
liturgischen Heilungsgebete eingefügt 
werden, allerdings kann in den Fürbit­
ten eine besondere Gebetsintention für 
die Heilung von Kranken zum Aus­
druck kommen (Art. 7). Der Dienst des 
"Exorzismus" (nach dem 1999 revidier­
ten Faszikel des Rituale Romanum) 
darf nur "unter der Weisung des Diö­
zesanbischofs ausgeübt werden" (Art. 
8), wobei vorher schon dafür eine 
besondere und ausdrückliche Erlaub­
nis des Ortsordinarius gefordert ist 
(can. 1172 CIe; Schreiben der Glau­
benskongregation über die geltenden 
Normen des Exorzismus vom 29. Sep­
tember 1985). Es ist streng verboten, 
solche Exorzismusgebete (die von den 
sonstigen Heilungsgebeten zu unter-
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scheiden sind) in die Feier der heiligen 
Messe, der Sakramente oder des Stun­
dengebetes einzufügen (Art. 8 § 3). 
Generell haben die Leiter der liturgi­
schen oder nicht liturgischen Gottes­
dienste auf ein "Klima echter Andacht" 
zu achten und mit Klugheit vorzuge­
hen, falls unter den Anwesenden tat­
sächlich Heilungen erfolgen, wobei 
diesbezügliche Zeugnisse gesammelt 
und der zuständigen kirchlichen Auto­
rität vorgelegt werden sollen (Art. 9). 
Bei Missbräuchen oder einem offen­
sichtlichen Ärgernis für die Gemein­
schaft der Gläubigen hat der Diözesan­
bischof stets "pflichtgemäß" einzu­
greifen (Art. 10). 

(L'Osservatore Romano [dt.], Nr. 49 
vom 8. Dezember 2000, 8-10) 


